
gesetzes, zu
4 M onaten Gefängnis

verurteilt.
Die dem S taa tshaushalt entstandenen A uslagen des 
V erfahrens h a t der A ngeklagte zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der 61jährige A ngeklagte K. en tstam m t einer Land
w irtsfam ilie ..........  Im  Ja h re  1946 übernahm  dann der
A ngeklagte eine N eubauernstelle in der Größe von 
etw a 9 ha in H. Diese bew irtschafte t er noch heute. 
Der E inheitsw ert seiner W irtschaft b e trä g t etw a 
19 000,— DM. Seinen Ablieferungspflichten gegenüber 
dem S taa t ist der A ngeklagte bisher im m er gerade 
nachgekommen.
Am 5. M ärz 1958 befand sich der A ngeklagte in A., um 
bei verschiedenen D ienststellen persönliche Angelegen
heiten zu regeln. In  den N achm ittagsstunden kehrte  
e r  in die H O -Im bißstube in A., B .-Straße, ein. W äh
rend seines A ufenthaltes dort kam  der A ngeklagte m it 
verschiedenen ihm  unbekannten Bürgern, die sich eben
falls dort als G äste befanden, ins Gespräch. Wie sei
tens der Zeugen R. und B. ausgesag t wurde, h a t der 
A ngeklagte in einer lauten und herausfordernden Weise 
Reden geführt, die dazu angetan  waren, das Ansehen 
unseres S taates und dessen W irtschaftsverhältn isse zu 
verleumden. So nahm  der A ngeklagte z. B. A nstoß an 
die Preise, die er fü r  die von ihm bestellte Bockwurst 
und das Bier zu zahlen hatte . E r  äußerte  sich dann 
weiter, daß er als B auer die Milch m it einem hohen 
F ettg eh alt abliefern müsse und daß jedoch die Bevöl
kerung  Milch m it einem niedrigeren F ettgehalt erhalte, 
daß also der S taa t die Milch pansche. Sowohl der Zeuge 
B. wie auch die Zeugin R. haben versucht, den Ange
k lag ten  zu überzeugen, daß seine geführte Diskussion 
n icht richtig  ist. Der Zeuge B. h a t sich m it dem Ange
k lag ten  noch w eiter unterhalten  und versucht, den A n
geklagten von den Vorzügen der LPG zu überzeugen. 
Diesem stand der A ngeklagte ablehnend gegenüber und 
äußerte  sich dann, daß es endlich m al anders kommen 
m üsse und daß m an von der Z w angsw irtschaft abkom- 
men m uß. E r befürw ortete hierbei die sogenannte freie 
M ark tw irtschaft in W estdeutschland. D er A ngeklagte 
erzählte dann w eiter, daß die w estdeutschen Bauern 
ganz anderes leisten w ürden und daß bei uns die LPG 
keine Erfolge erzielen, sondern imm er w eiter zurück
blieben. Der Zeuge B. versuchte im m er wieder, den A n
geklag ten  von der U nrichtigkeit seiner Diskussion 
zu überzeugen, jedoch ließ sich der A ngeklagte nicht 
belehren und äußerte  sich schließlich gegenüber dem 
Zeugen B. noch: „Sie sind wohl auch einer von der 
Sorte.“ Da das V erhalten des A ngeklagten bei allen 
Anwesenden Em pörung und V erärgerung  hervorrief, 
w urde er von der Zeugin R. als zuständige Leiterin  der 
Im bißstube aufgefordert, das Lokal zu verlassen.
Im  wesentlichen w ar der A ngeklagte geständig. E r be
s tr i t t  lediglich, sich geäußert zu haben, daß der S taa t 
die Milch pansche. Von den beiden Zeugen B. und R. 
w ird  jedoch bestätig t, daß sie gehört haben, daß der 
A ngeklagte sich in diesem Sinne geäußert hat, wie im 
obigen Tatbestand dargelegt. Das Gericht h a tte  an 
den A ussagen der Zeugen keine Zweifel.
Der A ngeklagte h a t sich durch sein V erhalten der 
S taatsverleum dung gern, des § 20 Abs. 1 des S tra f
rechtsergänzungsgesetzes schuldig gem acht, indem er 
M aßnahm en staatlicher E inrichtungen öffentlich ver
leum dete und entstellte. Jedem  B ürger is t bekannt, daß 
in  der D eutschen D em okratischen Republik eine P lan
w irtschaft besteht, nach der beispielsweise eine Pflicht
ablieferung fü r  landw irtschaftliche P rodukte vorge
sehen ist. Jeder landw irtschaftliche Betrieb m uß en t
sprechend den gesetzlichen Bestim m ungen sein Abgabe
soll erfüllen, dam it die E rnäh rung  der Bevölkerung

gesichert ist. Gerade dem A ngeklagten als lang jähri
gem L andw irt m üßte bekannt sein, daß die Grundlage 
zur H erstellung von B u tter die Milch ist. Je  m ehr sich 
die Produktion landw irtschaftlicher Erzeugnisse er
höhen wird, um som ehr w ird sich die V ersorgung der 
Bevölkerung m it Erzeugnissen einer noch höheren 
Q ualität verbessern.

Zur Zeit ist eben unser S taa t der A rbeiter und Bauern 
darau f angewiesen, aus dem vorhandenen M ilchbestand 
die B utterversorgung m it zu garantieren . E s w ird auch 
an dem A ngeklagten als E rzeuger landw irtschaftlicher 
P rodukte m it liegen, dafü r zu sorgen, daß er seinen 
Sollverpflichtungen nicht nur gerade so nachkom m t, 
sondern sich bem üht, über sein Soll hinaus zur höheren 
Erzeugung landw irtschaftlicher P rodukte zu kommen. 
Völlig unverständlich is t die F orderung des A ngeklag
ten, zurück zur sogenannten „freien M ark tw irtschaft“ 
zu kommen. W as die sogenannte „freie M ark tw irt
schaft“ fü r  die Bauern bedeutet, h a t der A ngeklagte in 
den Jah ren  der K rise am  besten wohl gem erkt. In  
unserem  S taa t der A rbeiter und B auern g aran tie rt der 
S taa t jedem E rzeuger landw irtschaftlicher P rodukte 
die Abnahm e seiner Erzeugnisse, w ährend z. B. in 
W estdeutschland dies n icht der Fall ist und jeder Bauer 
Zusehen muß, wie er seine Erzeugnisse verkauft. Der 
A bsatzpreis der einzelnen P rodukte rich te t sich hier 
nach Angebot und N achfrage und es is t nicht unbe
kannt, daß durch die E infuhr landw irtschaftlicher P ro 
dukte in W estdeutschland, die teilweise zu geringeren 
P reisen eingekauft und daher auch verkauft werden 
können, der B auer seine Erzeugnisse sehr oft m it V er
lust oder überhaupt n icht absetzen kann. Einen solchen 
E xistenzkam pf g ib t es in  unserem  S taa t au f Grund der 
bestehenden P lanw irtschaft eben nicht.
Im  übrigen denken unsere W erk tätigen  g ar n icht daran, 
die alten  kapitalistischen Zustände wieder herzustellen 
und ihre E rrungenschaften  wieder preiszugeben.
E s is t verwunderlich, daß gerade der A ngeklagte, der 
in  unserem  S taa t eine neue H eim at und eine neue Exi
stenz gefunden hat, derartige A uffassungen v ertritt , und 
sich zum Sprachrohr der Feinde unseres S taates m acht. 
Bisher h a t der A ngeklagte sich um  die gesellschaft
lichen V erhältnisse in unserem  S taa t n icht geküm m ert. 
E r  is t z. B. seiner W ahlpflicht als B ürger der Deutschen 
D em okratischen Republik n icht nachgekom men, weil 
er der M einung w ar, daß diese W ahlen n icht dem okra
tisch sind. E r h a t es auch abgelehnt, seine U nterschrift 
zur Ä chtung der Atombombe zu geben. A ndererseits h a t 
sich der A ngeklagte durch H etzschriften aus W est
deutschland au f seine W eise inform iert und versucht, 
durch seine Ä ußerungen diese H etzpropaganda zu ver
breiten. W enngleich der A ngeklagte bereits in vorge
schrittenen Jah ren  ist, und sich bisher von dem A lt
hergebrachten  nicht trennen  konnte, so m uß ihm doch 
in aller E rnsthaftigke it gesag t werden, daß w ir es nicht 
dulden, daß irgendein B ürger durch verleum derische 
Ä ußerungen das Ansehen unserer Deutschen Demo
kratischen Republik herabsetzt, so wie es der Ange
k lag te am  5. M ärz 1958 in der Öffentlichkeit getan  hat. 
Diese Ä ußerungen des A ngeklagten haben nichts m ehr 
m it K ritik  zu tun, wie es der A ngeklagte hinstellen 
wollte. E ine ehrliche, begründete und offene K ritik  
w ird sogar in unserem  S taa t begrüß t und gefördert, 
da sie dazu beiträg t, evtl. M ißzustände zu beseitigen. 
Eine solche K ritik  m uß aber dort angebracht werden, 
wo F ehler vorhanden sind oder gem acht werden.
D am it der A ngeklagte fü r  die Zukunft die Lehren zieht 
und zu r E insicht kommt, daß es auch fü r  ihn als B ür
ger unseres S taates unw ürdig ist, sich als H andlanger 
der feindlichen propagandistischen Ideologien zu 
machen, hielt das G ericht m it Ü bereinstim m ung m it 
dem S taa tsanw alt eine G efängnisstrafe von vier Mona
ten  fü r  gerecht und angemessen.
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